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Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

               
Beratungsfolge                                                                                                                                                            Sitzungstermin 

 

1  01-Samtgemeindeausschuss  20.02.2024 

2  01-Samtgemeinderat  27.02.2024 

 
 
Betreff: 

 
Ernennungen von Ehrenbeamten in den Ortsfeuerwehren 
___________________________________________________________________________ 
 
Beschlussvorschlag: 

 
 

1. Es wird beschlossen, den N.N., für die Zeit vom 17.04.2024 bis 16.04.2030 unter Berufung 
in das Ehrenbeamtenverhältnis zum Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Hemsbünde 
zu ernennen. 

 
2. Es wird beschlossen, den N.N., für die Zeit vom 17.04.2024 bis 16.04.2030 unter Berufung 

in das Ehrenbeamtenverhältnis zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der 
Ortsfeuerwehr Hemsbünde zu ernennen. 

 
3. Es wird beschlossen, Herrn Timo Böhling für die Zeit vom 01.05.2024 bis 30.04.2030 

unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis zum Ortsbrandmeister der 
Ortsfeuerwehr Kirchwalsede zu ernennen. 

 
4. Es wird beschlossen, Herrn Dennis Schwacke für die Zeit vom 01.05.2024 bis 30.04.2030 

unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis zum stellvertretenden Ortsbrandmeister 
der Ortsfeuerwehr Kirchwalsede zu ernennen. 

   
 
___________________________________________________________________________ 
 
Problembeschreibung/Begründung: 

 
 
zu 1 u.2.: Auf der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Hemsbünde am 

24.02.2024 findet die Wahl des Ortsbrandmeisters und seines Stellvertreters 
statt. 
 

Amt/Geschäftszeichen 
 

Haupt- und Ordnungsamt / 131.17 

Datum 
 

14.02.2024 

Drucksache Nr. 
 

01-13/2024 
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zu 3 u. 4.: Auf der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Kirchwalsede am 
10.02.2024 wurden die im Beschlussvorschlag genannten Kameraden zum 
Ortsbrandmeister und stellvertretenden Ortsbrandmeister gewählt. 
 

 
 
Die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Beschlussvorlage noch nicht benannten Personen 
werden in der Sitzung bekannt gegeben. 
 
Unter der Voraussetzung, dass die vorgeschlagenen Personen die Voraussetzungen gemäß § 
8 Abs. 1 der Verordnung über die kommunalen Feuerwehren (FwVO) erfüllen (eine Prüfung 
wird nach deren Wahl, noch vor der Beschlussfassung durch den SGR seitens der Verwaltung 
durchgeführt), sind diese daher zum Ortsbrandmeister bzw. stellvertretenden 
Ortsbrandmeister zu ernennen. 
   
 
 
Anlagen vorhanden:  Ja       
   
 
___________________________________________________________________________ 
 

Finanzielle Auswirkungen:  Ja       Nein 
 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 

 
€       

Jährliche 
Folgekosten/-
lasten 
 

€       

Finanzierung/ 
Eigenanteil 
 

 
€       

Objektbezogene 
Einnahmen 
 

 
€       

Einmalige o. 
jährliche 
Haushaltsbelastung 
 

€       

Veranschlagung  vorgesehen Produkt:  Konto:       Ansatz: €       

     
 
 
 
 

gez. Eberle 
Samtgemeindebürgermeister 
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